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Was ist ein Brandschutzkonzept?

Erarbeitung und Angabe von Inhalten für 
Brandschutzkonzepte nach den Anforderungen des 
Leitfadens des Österr. Instituts für Bautechnik (OIB)
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Es ist uns ein Anliegen, das in unzähligen Vorträgen transportierte Wissen möglichst 
weit zu verbreiten. Deshalb ist es Ihnen zulässig, Daten, Bilder, Grafiken, Texte und 
sonstige Inhalte aus den hier veröffentlichten Vorträgen in nicht komerzieller Weise 
für Ihre Funktion als BSB/BSW/SFK/SVP in Ihrem Unternehmen unter der
Quellenangabe:
BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH / bsc.st
zu verwenden!
 Eine komerzielle Nutzung der Inhalte (z.B. Vortragstätigkeit gegen Entgelt, Verfassen 
von Fachartikeln, Berichte, etc.) ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung auf Grundlage Ihrer zu tätigenden Anfrage mit allen Ihrerseits dazu 
erforderliche Fakten nicht zulässig.
Alle Rechte vorbehalten!
Die Rechte des Schöpfers oder Urhebers an einem Werk - das Urheberrecht -
entstehen mit der Schaffung des Werks, ohne, dass es dazu eines Formalakts wie 
einer Registrierung oder eines so genannten Copyrightvermerks bedürfe ©
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Die wesentlichen auf Bauwerke anwendbaren Anforderungen, 
die die technischen Merkmale eines Produktes beeinflussen 
können, sind in Anhang I der Bauproduktenverordnung der 
Europäischen Union aufgeführt.

Mechanische 
Festigkeit und 

Stand-
sicherheit

Hygiene, 
Gesundheit 

und
Umweltschutz

Schallschutz

Energie-
einsparung 

und 
Wärmeschutz

Nutzungs-
sicherheitBrandschutz

Nachhaltige 
Nutzung der 
natürlichen 
Ressourcen
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1. Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

3. Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

5. Schallschutz
6. Energieeinsparung und Wärmeschutz

2. Brandschutz
Das Bauwerk muss derart entworfen und ausgeführt sein, 
dass bei einem Brand

die Tragfähigkeit des Bauwerks während eines bestimmten Zeitraums
erhalten bleibt,
die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des
Bauwerks begrenzt wird,
die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauwerke begrenzt wird,
die Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen oder durch andere
Maßnahmen gerettet werden können,
die Sicherheit der Rettungsmannschaften berücksichtigt ist.

4. Nutzungssicherheit
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Verpflichtung zur 
Führung des 

Einbauzeichens „ÜA“ 
für Bauprodukte, die in 

der Baustoffliste ÖA 
angeführt sind 
(Verwendungs-
voraussetzung)

STEIERMÄRKISCHES  BAUPRODUKTE- und 

MARKTÜBERWACHUNGSGESETZ 2014

Verpflichtung zur 
Führung des 

Einbauzeichens „CE“ 
für Bauprodukte, die in 

der Baustoffliste ÖE 
angeführt sind 
(Verwendungs-
voraussetzung)

◄

◄
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Prüfung nach 
EN Prüfnorm

Klassifizierung nach EN
13501-1/2/3/4

Ergebnis

Europäische 
harmonisierte 
Produktnorm

zB EN 1634-1/2/3

zB EN 13501-2

zB derzeit ÖN B 3850
Österr. 

Produktnorm

Eignungsnachweis BPVO Baustoffliste ÖE / ÖA
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A?  B1?  B2?  B3?
EN 13501/1

EUROKLASSEN

Brennbarkeitsklassen

A1 ... kein Beitrag zum Brand                                                               .

A2         ... kein Beitrag zum Brand                                                              .

B          ... sehr begrenzter Beitrag zum Brand                                             .

C          ... begrenzter Beitrag zum Brand                                                    .

D          ... hinnehmbarer Beitrag zum Brand                                               .

E          … hinnehmbares Brandverhalten                                                    .

F          … keine Leistung (im Hinblick auf Flammwidrigkeit) feststellbar    .

A

B1

B2

B3

ÖNORM B 3800/1

„ALT-KLASSEN“
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Klassifizierung von Bauteilen
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zB. HOLZ

Wasser Dämpfe Gase
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BRANDRAUM

Temperaturverlauf

nach ETK

Tragfähigkeit

Dichtheit
(Raumabschluss)

Temperatur
an abgekehrter Seite

< 140 °C
(Mittelwert)

< 180 °C
(bel. Punkt)
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Temperaturverlauf nach ETK

< 140 °C
(Mittelwert)

< 180 °C
(bel. Punkt)

Hauptkriterien bei der Prüfung
Tragfähigkeit

Dichtheit
(Raumabschluss)

Temperatur
an abgekehrter Seite
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Bezeichnung Klassifizierungsmerkmal
R Tragfähigkeit

E Raumabschluss
1. Risse, Öffnungen (Spaltleere)

2. Entzündung (Wattebausch)

3. Entflammung des Probekörpers an abgekehrter Seite

I Wärmedämmung
Temperaturkriterium: ∆T < 140° K (Mittelwert), bzw.  < 180° K

W Strahlung

M Widerstand gegen mech. Beanspruchung

C Selbstschließende Eigenschaft

S Rauchdichtheit

R E I W tt M C S IncSlow sn ef r
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kompliziert?       NEIN!!!   
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Bauteile bekommen die zutreffenden Bezeichnungen
(Buchstaben) aufgrund ihrer Leistungsmerkmale und
nicht nach ihrem Namen (früher: Türe=„T“, Klappe=„K“,
demnach wäre die Bezeichnung für Fugen=„F“ …)
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• Baugesetze 
• wesentlich vereinheitlicht

• Feuerpolizeigesetze
• Veranstaltungsgesetze
• Pflegegesetze...!
• Behindertenbetreuungsg.

• Gewerbeordnung
• Allg. Schutzbestimmungen
für Personen

• ArbeitnehmerInnenschutz
• AschG (Allg. Schutzbest.)
• ArbeitsstättenVO (Gebäude)
• ArbeitsmittelVO (Geräte)
• ElektroschutzVO (ET)
• KennVO (Kennzeichen)
• DokumentationsVO
• etc.

• Behindertengleichstellungsgesetz
• Ü-Frist bis 31.12.2015

Bundesgesetze, VO

Normen (ÖN, EN) Richtlinien, TRVB ÖVE

Landesgesetze, VO
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BRANDSCHUTZ
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Inhalte im Wesentlichen
Neuerungen in der Steiermark

Einteilung in Gebäudeklassen
Festlegung der Feuerwiderstandszeit und Brennbarkeitsklassen je nach GK
Unterscheidung in Flucht- und Rettungsweg
Rauchwarnmelder für Aufenthaltsräume und Fluchtwege in Wohnungen
Brandverhalten und Feuerwiderstand von Bauprodukten nach europäisch 
genormten Klassen („REI“ statt „F“, etc.)
Brandabschnittsbildende Wände auch aus brennbaren Bauprodukten
möglich
Forderung nach Brandschutzkonzepten bei Sonderbauten
SUBRICHTLINIEN

Vereinheitlichungen länderübergreifend (beispielhaft)
Laubengänge als Hauptfluchtwege
Fluchtweglänge, Definition von Rettungswegen
Brandabschnittsgrößen, Brandüberschläge
einheitliche Regelungen für Gebäudehöhen (Fluchtniveau)
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Inhalte im Wesentlichen
Zweck der Subrichtlinie

Spezielle Bestimmungen für Betriebsbauten und 
Lagergebäude ermöglichen flexiblere Lösungen 

Brandabschnitte
Hauptbrandabschnitte getrennt durch vertikale, über 
Dach geführte Brandwände 
max. Flächen siehe Tabelle 1

Fluchtwege
Unter bestimmten Voraussetzungen sind längere 
Fluchtwege möglich (abgestimmt mit dem 
Zentralarbeitsinspekorat), siehe Erlass des BMWA 
betreffend OIB-RL
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BRANDSCHUTZ bei Garagen, 
überdachten Stellplätzen und 
Parkdecks
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Inhalte im Wesentlichen
Begriffsbestimmungen

Garage, überdachter Stellplatz, Parkdeck, Nutzfläche

Bestimmungen für überdachte Stellplätze
bis 35m², zw. 35 und 250m², über 250m²

Garagen bis 250m² (Tabelle 1)

Garagen über 250m²
Detailierte Bestimmungen (Verbindung, Flucht, Technik)

Parkdecks

Erfordernis eines Brandschutzkonzepts
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BRANDSCHUTZ bei Gebäuden 
mit einem Fluchtniveau von 
mehr als 22 m

Quelle: 
Badische Zeitung, 22.12.2010 / Brand in Rheinfelden: Ethanol-Kamin ist Auslöser
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Inhalte im Wesentlichen
Allgemeine Anforderungen

Brennbarkeit Baustoffe und Feuerwiderstand Bauteile
Fassaden, Brandabschnitte, Unterbrandabschnitte 
Personenaufzüge, Treppen, Sicherheitstreppenhäuser 
Technische Brandschutzeinrichtungen
Installationen, Lüftungstechnik und Klimaanlagen
Sicherheitsstromversorgung

Gebäude mit Fluchtniveau < 32m

Gebäude mit Fluchtniveau > 32m und < 90m

Gebäude mit Fluchtniveau > 90m
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Nutzungssicherheit und 
Barrierefreiheit
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Inhalte im Wesentlichen
Begriffsbestimmungen

Erschließung
Hauptgänge: Durchgangsbreite von mindestens 1,20m
(Ein- und Zweifamilienhäuser und Nebengänge
Durchgangsbreite von 1,00m)
Treppen: lichte Treppenlaufbreite zwischen seitlich 
begrenzenden Bauteilen (z.B. Handläufe, Teile der 
Umwehrung, Wandoberflächen) Mindestmaße nach 
Tabelle 1 , auch für Rampen.
Gänge und Treppen im Verlauf von Fluchtwegen für 
mehr als 120 Personen:
Lichte Breite für je angefangene 60 Personen um jeweils 
60cm erhöht
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Inhalte im Wesentlichen
Erschließung

Mindestbreite von Gängen in allgemein zugänglichen 
Bereichen und Treppen darf durch Einbauten oder 
vorstehende Bauteile nicht eingeengt werden. Dabei 
bleiben unberücksichtigt:

stellenweise Einengung in Gängen um nicht mehr als 10 cm (z.B. Pfeiler, 
Verzierungen, Beschläge, Türen in geöffnetem Zustand),
Treppenlifte in nicht betriebsbereitem Zustand (Parkstellung) um nicht 
mehr als 30 cm

Durchgangslichte und Anordnung von Türen
Lichte Durchgangsbreite von einflügeligen Türen und Gehflügeln 
zweiflügeliger Türen mind. 80cm . 
Türen im Verlauf vom Haupteingang von Wohngebäuden bis 
einschließlich Wohnungseingangstüren müssen lichte 
Durchgangsbreite von mind. 90cm
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Inhalte im Wesentlichen
Erschließung

Türen im Verlauf von Fluchtwegen
für höchstens 20 Personen: 80 cm,
für höchstens 40 Personen: 90 cm,
für höchstens 60 Personen: 100 cm,
für höchstens 120 Personen: 120 cm.

Liegen zwei Türen im Abstand von maximal 20 cm 
nebeneinander, gelten sie als eine Tür
Bei mehr als 120 Personen erhöht sich die 
Durchgangsbreite von 120cm für je angefangene 60 
Personen um jeweils 60cm
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Inhalte im Wesentlichen
Schutz vor Rutsch- und Stolperunfällen

rutschhemmende Oberflächen

Einzelstufen, einzelne Niveausprünge unzulässig
Schwellen, Türanschläge max. 2cm (Ausnahmen zulässig)
beidseitige Handläufe bei Treppen mit mehr als 3 Stufen

Schutz vor Absturzunfällen
ab Fallhöhe von 100cm zumindest Brust- und Mittelwehr, 
Spaltmaß zumindest in eine Richtung max. 12cm

Schutz vor Aufprallunfällen und herabstürzenden 
Gegenständen
Verbrennungsschutz
Blitzschutz
Barrierefreie Gestaltung von Bauwerken
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Anwendungsbereich:

Dieser Leitfaden dient für Nachweise bei 
Abweichungen von Anforderungen der OIB-
Richtlinie 2 "Brandschutz", der OIB-Richtlinie 
2.1 "Brandschutz bei Betriebsbauten" und der 
OIB-Richtlinie 2.2 "Brandschutz bei Garagen, 
überdachten Stellplätzen und Parkdecks" 
sowie für gemäß diesen Richtlinien 
verpflichtend geforderte Brandschutzkonzepte
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Anwendungsbereich:

Außerdem kann dieser Leitfaden auch 
Hilfestellung in jenen Fällen leisten, bei denen 
ein Bauherr bzw. Nutzer eines Gebäudes 
freiwillig ein Brandschutzkonzept erstellen 
lässt.
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Anwendungsbereich:

Eine brandschutztechnische Beschreibung, 
aus der lediglich in Form eines Befundes, die 
bauliche Ausführung sowie gegebenenfalls 
anlagen-technische oder organisatorische 
Brandschutzmaßnahmen hervorgehen, stellt 
kein Brandschutzkonzept im Sinne dieses 
Leitfadens dar.
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die Tragfähigkeit des Bauwerks während eines 
bestimmten Zeitraums erhalten bleibt,
die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und 
Rauch innerhalb des Bauwerks begrenzt wird,
die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte 
Bauwerke begrenzt wird,
die Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen 
oder durch andere Maßnahmen gerettet werden 
können,
die Sicherheit der Rettungsmannschaften 
berücksichtigt wird und wirksame Löscharbeiten 
möglich sind
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Unwesentliche Abweichungsfälle:

Eine Abweichung von den Anforderungen der 
OIB-Richtlinien 2, 2.1 und 2.2 ist dann 
unwesentlich, wenn damit keine Auswirkungen 
hinsichtlich der Gefährdung von Leben und 
Gesundheit von Personen sowie hinsichtlich 
Brandausbreitung verbunden sind. Es ist 
schlüssig zu begründen, weshalb keine 
zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen 
erforderlich werden.
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Wesentliche Abweichungsfälle:

Eine Abweichung von den Anforderungen der 
OIB-Richtlinien 2, 2.1 und 2.2 ist dann 
wesentlich, wenn damit Auswirkungen 
hinsichtlich der Gefährdung von Leben und 
Gesundheit von Personen sowie hinsichtlich 
Brandausbreitung verbunden sind und 
deshalb zusätzliche Brandschutzmaßnahmen 
erforderlich werden.
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Die gleichwertige Einhaltung der Schutzziele 
wie bei Erfüllung der Richtlinien ist schlüssig 
nachzuweisen, wobei folgende Aussagen 
getroffen werden müssen:

Punkte der Richtlinien, von denen
abgewichen wird,

Ersatzmaßnahmen, die getroffen werden,

Begründung der Gleichwertigkeit
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Die Wirksamkeit der erforderlichen 
Brandschutzmaßnahmen kann u.a. 
nachgewiesen werden durch:

Analogieschlüsse zu existierenden
Regelwerken (z.B. Gesetze, 
Verordnungen, Normen und
Richtlinien)
Gutachten,
Methoden des Brandschutzingenieur-
wesens
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Standard-Brandschutzkonzept:
Basis:
• Gesetzliche Regelwerke
• Normen
• Richtlinien, etc.
Ergebnis:
• Übersichtliche und klare 

Darstellung des Brandschutzes

Brandschutzkonzept mit 
Methoden d. Brandschutz-
ingenieurwesens:
Basis:
• quantitative Schutzzielkriterien
• Brandszenarien
• Brandsimulationen
• Realbrandversuche
• Personenstromanalysen, etc.
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Verfasser
Befugte Zivilingenieure mit geeigneter Ausbildung
Befugte Ingenieurbüros mit geeigneter Ausbildung

Auftraggeber
Zweck

verpflichtendes Konzept auf Basis OIB

Konzept aufgrund wesentlicher Abweichung
freiwilliges Konzept

Beurteilungsgrundlagen
Planungsgrundlagen
Gesetzliche Bestimmungen, Normen, Regelwerke
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Verfasser
Befugte Zivilingenieure mit geeigneter Ausbildung
Befugte Ingenieurbüros mit geeigneter Ausbildung

Auftraggeber
Zweck

verpflichtendes Konzept auf Basis OIB

Konzept aufgrund wesentlicher Abweichung
freiwilliges Konzept

Beurteilungsgrundlagen
Planungsgrundlagen
Gesetzliche Bestimmungen, Normen, Regelwerke

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Zugänglichkeit

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Brandabschnitte, Rauchabschnitte
brandschutztechnische Unterteilungen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Brandverhalten von Baustoffen
Feuerwiderstand von Bauteilen
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Lage haustechnischer Anlagen
Schächte, Kanäle, Durchdringungen

Schacht Typ A     /      Beschreibung

Installationsschacht mit brandschutz-
technischen Anforderungen an die 
Schachtwand/Trennung zu Räumen:

• feuerbeständige Wände

• Abschottungen in gleicher Qualität

• Öffnungen zu Keller und nicht ausge-
bautem Dachgeschoss sowie zu
Technikräumen in erforderlicher
Brandwiderstandsdauer

• Entlüftung über Dach

EI90

EI90

EI90

EI90

EI90

EI90 Technik
Schacht Typ B     /      Beschreibung

Installationsschacht ohne brandschutz-
technische Anforderungen an die 
Schachtwände, mit Anforderungen an 
die Geschossdecken:

• Abschottungen in der Deckenebene 
werden in allen Ebenen und zur
Technik in der gleichen Qualität wie
die Decke selbst ausgeführt

EI90

EI90

EI90

keine

keine

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Flucht- und Rettungswege und deren Ausführung sowie 
Funktionserhalt

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Brandmeldeanlage mit Beschreibung 
der überwachten Bereiche
alarmierenden Stelle
Überwachung bzw. Abnahme
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Alarmierungseinrichtung mit
Beschreibung der Auslösung und
Funktionsweise

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

(automatische) Löschanlagen mit
Beschreibung der Art der Anlage und
der geschützten Bereiche

Luft: 1,29 kg/m³ (Normzustand: 0°C, 1 bar)

Dauerinertisierung: ODP = 0 GWP = 0 
Kohlendioxid: 1,98 kg/m³ (im Norm.) ODP = 0   GWP = 1
Argon: 1,78 kg/m³ (im Norm.) ODP = 0 GWP = 0 
Stickstoff: 1,25 kg/m³ (im Norm.) ODP = 0 GWP = 0 
Inergen ® : 1,52 kg/m³ (im Norm.) ODP = 0 GWP < 1 
Argonite ® : 1,52 kg/m³ (im Norm.) ODP = 0 GWP = 0 
Trigon 300 ® : 3,11 kg/m³ (im Norm.) ODP = 0 GWP = 11.700 (bei 

Zeithorizont 100 Jahre)

FM 200® : 7,82 kg/m³ (im Norm.) ODP = 0 GWP = 2.900 (bei 
Zeithorizont 100 Jahre)

Novec 1230 ® : 14,93 kg/m³ (im Norm.) ODP = 0 GWP = 1
(Flüssigkeitsdichte bei 25°C: 1.600 kg/m³)

zum Vergleich: Halonlöschmittel (nur noch eingeschränkt zugelassen z.B. Militär)
Halon 1211: 7,62 kg /m³ (im Norm.) ODP = 3 GWP = 5000
Halon 1301: 6,74 kg /m³ (im Norm.) ODP = 10 GWP = 4900

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Maßnahmen für den Rauch- und Wärmeabzug mit
Darstellung der Art der Anlage

Natürlich / mechanisch
Auslösung
Schutzziel
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Einrichtungen zur Rauchfreihaltung mit
Darstellung der Schutzbereiche

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Löscheinrichtungen
Steigleitungen
Wandhydranten

tragbare Feuerlöschgeräte
Drucksteigerungsanlagen
Einspeisestellen für die Feuerwehr

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Lage und Anordnung von Lüftungsanlagen sowie der 
brandschutztechnischen Ausbildung

Brandabschnitte
Brandschutzklappen (Einbau)
Qualität der Elemente (BSK / FLI)
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Angaben zum Funktionserhalt 
von sicherheitstechnisch relevanten Anlagen einschließlich der 
Netzersatzversorgung

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung, Sicherheits- und Notbeleuchtung

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Blitzschutz- und Überspannungsschutzanlage
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Aufzugsanlagen
Brandfallsteuerung
Feuerwehraufzug
Evakuierungsaufzug

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Anlagen zur Sicherstellung des Feuerwehrfunks

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Löschwasserversorgung und
Löschwasserrückhaltung
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Bewegungsflächen für Einsatzfahrzeuge
Zufahrten
Aufstellflächen

�

�
�

�

��

�
�

X

X

XX

1 Schiebeleiter
2 Hakenleiter
3 DL30
4 DL50
5 Sprungtuch
6 Abseilgerät
8 Hubschrauber

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Brandschutzorgane, Betriebsfeuerwehr
Brandschutzordnung
Brandschutzplan
Alarmplan
Eigenkontrolle

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner

Übergeordnete Brandschutz-Organisation
Ausbildung der MitarbeiterInnen

Verhalten im Brandfall
Kleinlöschgeräte
Brandschutzordnung
jährliche Übungen
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
Ihr Brandschutzpartner


